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Auftrag Salis 

 

betreffend Tanz- und Ballettunterricht an den Sing- und Musikschulen 

 

Antwort der Regierung 

 

Das Gesetz über die Förderung der Kultur (Kulturförderungsgesetz, KFG; BR 494.300) 

ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Gemäss Art. 19 Abs. 1 KFG sind Sing- und 

Musikschulen, die durch Gemeinden oder durch die von ihnen Beauftragten geführt 

werden, beitragsberechtigt. Der Kantonsbeitrag an die Gemeinden beträgt 30 Pro-

zent der anrechenbaren Aufwendungen für Kinder und junge Erwachsene bis zum 

vollendeten 20. Altersjahr (Art. 19 Abs. 2 Satz 1 KFG). Die anrechenbaren Aufwen-

dungen für beitragsberechtigte Unterrichtseinheiten werden nach dem durchschnittli-

chen Besoldungsansatz einer Primarlehrperson zuzüglich eines prozentualen Zu-

schlags für Nebenkosten berechnet (Art. 19 Abs. 3 KFG). Nach Art. 16 der Verord-

nung zum Gesetz über die Förderung der Kultur (Kulturförderungsverordnung, KFV; 

BR 494.310) errechnet sich der Beitrag je Unterrichtseinheit aus dem subventionsbe-

rechtigten Stundenansatz für eine Primarlehrperson gemäss Gesetz für die Volks-

schulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz; BR 421.000) zuzüglich 20 Prozent 

Lohnnebenkosten sowie 20 Prozent übrige Kosten. Eine anrechenbare Unterrichts-

einheit dauert 60 Minuten. Pro Schülerin oder Schüler dürfen jährlich durchschnittlich 

maximal 14 Unterrichtseinheiten angerechnet werden. Das Departement kann auf 

Antrag des Verbands Sing- und Musikschulen Graubünden (VSMG) Ausnahmen be-

willigen (Art. 17 KFV). Die Gemeinden oder die Sing- und Musikschulen reichen dem 

Departement nach Ablauf des Kalenderjahres spätestens bis Mitte Februar ein Ge-

such ein, aus dem die Schülerzahlen, die anspruchsberechtigten Unterrichtseinhei-

ten sowie die Jahresbeiträge der Gemeinden und anderer öffentlich-rechtlicher Kör-

perschaften für jede einzelne Schule ersichtlich sind. Aufgrund dieses Gesuchs wer-

den die Beiträge an die Gemeinden oder an die einzelnen Schulen ausbezahlt. Der 
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Kanton leistet Teilzahlungen von insgesamt maximal 80 Prozent der letzten vorlie-

genden Abrechnung für Kantonsbeiträge (Art. 18 KFV). Es kann festgehalten wer-

den, dass in den einschlägigen Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung Tanz- 

und Ballettunterricht nicht explizit erwähnt werden. 

Die Unterzeichnenden fordern, die Richtlinien des Verbands Sing- und Musikschulen 

Graubünden samt Unterrichtsbereich grundsätzlich zu übernehmen und auf dieser 

Grundlage weiterhin Kantonsbeiträge für den Tanz- und Ballettunterricht an den 

Sing- und Musikschulen zu gewähren. 

Gestützt auf die geltende Rechtslage kann nach eingehender Prüfung festgehalten 

werden, dass im KFG hinsichtlich der Frage, welche Unterrichtseinheiten der Sing- 

und Musikschulen konkret beitragsberechtigt sind, eine Lücke besteht. Um Rechts-

unsicherheiten zu vermeiden, soll diese Lücke geschlossen werden, indem die KFV 

durch entsprechende Bestimmungen ergänzt wird. In Anlehnung an die unter der 

Herrschaft des alten Kulturförderungsgesetzes von der Regierung genehmigten 

Richtlinien des VSMG sollen Tanz- und Ballettunterricht an Sing- und Musikschulen, 

die durch Gemeinden oder durch die von ihnen Beauftragten geführt werden, mit 

Kantonsbeiträgen unterstützt werden. Zudem sollen bei dieser Gelegenheit – in An-

wendung von Art. 18 Abs. 1 KFG – die Vorgaben zu Betrieb und Qualität der Sing- 

und Musikschulen festgelegt werden. Die finanziellen Auswirkungen können zurzeit 

nicht abgeschätzt werden, da die Gemeinden – auch unter Berücksichtigung eines 

privaten Angebots – entscheiden, ob Tanzen und Ballett an einer Musikschule ange-

boten werden. 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag wie folgt abzuändern: 

Die Regierung schafft mittels Teilrevision der KFV die rechtliche Grundlage für die fi-

nanzielle Unterstützung von Tanz- und Ballettunterricht an Sing- und Musikschulen, 

die durch Gemeinden oder durch die von ihnen Beauftragten geführt werden. Des 

Weiteren legt die Regierung Vorgaben zu Betrieb und Qualität der Sing- und Musik-

schulen fest. 
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